
Informationen zu Wahlmöglichkeiten 
beim Religions- und Ethikunterricht

(Übersicht über Antworten auf die am häufigsten gestellten Anfragen, Stand: Februar 2020)

Gerade bei den Fächern Religionsunterricht und Ethik gibt es 
mehr Wahlmöglichkeiten als bei vielen anderen Fächern:

a) Mein Kind ist evangelisch-lutherisch oder evangelisch reformiert.
 Evangelische Religionslehre ist Pflichtfach.

 Wenn die Eltern ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden (Fristen beachten!), muss es 
den Ethikunterricht als Pflichtfach besuchen.*

b) Mein Kind ist römisch-katholisch.
 Katholische Religionslehre ist Pflichtfach.

 Wenn die Eltern ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden (Fristen beachten!), muss es 
den Ethikunterricht als Pflichtfach besuchen.*

c) Mein Kind ist bekenntnislos.
 Ethikunterricht ist Pflichtfach*.

 Wenn ein entsprechender Antrag gestellt (und genehmigt) wird, kann es Evangelische 
Religionslehre als Pflichtfach besuchen.
 Wenn ein entsprechender Antrag gestellt (und genehmigt) wird, kann es Katholische 
Religionslehre als Pflichtfach besuchen.

d) Mein Kind gehört einer Religionsgemeinschaft an, die keinen anerkannten außerschulischen 
Religionsunterricht anbietet (z.B. Islam, evangelische Freikirche, altkatholische Kirche, 
neuapostolische Kirche, Zeugen Jehovas).
 Wahlmöglichkeit (bei Zustimmung aller betreffenden Religionsgemeinschaften) zwischen

 Evangelische Religionslehre als Pflichtfach.
 Katholische Religionslehre als Pflichtfach.
 Ethikunterricht als Pflichtfach.*

e) Mein Kind gehört einer Religionsgemeinschaft an, die anerkannten außerschulischen Reli-
gionsunterricht anbietet (z.B. griechisch orthodox) und nimmt daran teil.
 keine Teilnahmeverpflichtung an Religionsunterricht oder am Ethikunterricht (Aufsichtspflicht 
wird in Absprache mit der Schulleitung geregelt).

* Bitte beachten:

 Wenn nur 1-4 Schüler/innen pro Jahrgangsstufe Ethikunterricht gewählt haben, kann der 
Unterricht entfallen. (Aufsichtspflicht wird in Absprache mit der Schulleitung geregelt.)

Offiziell nachlesen können Sie die entsprechenden Bestimmungen im BayEUG (Bayerisches Gesetz
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen), Art. 46 und Art. 47 sowie in der BaySchO (Bayerische
Schulordnung), § 27.


